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[...] 43 Als programmatische Ziele 
der REP im Bereich der Ausländer- 
und Asylpolitik lassen sich aus einer 
Gesamtschau der Nachweise in Ver-
bindung mit dem Parteiprogramm 
vom 26./27. Juni 1993 („Ausländer-
politik“ und „Asylrecht“) und mit 
dem Ergebnis der Beweisaufnahme 
des Senats in der Berufungshaupt-
verhandlung die Wahrung der ge-
schichtlich gewachsenen nationalen 
Identität und der deutschen Inter-
essen, die Verhinderung einer mul-
ti-ethnischen, multikulturellen Ge-
sellschaft bzw. von ‚Überfremdung‘ 
und von deren vermeintlichen nega-
tiven Begleiterscheinungen wie dem 
Verlust der demokratischen Selbst-
bestimmung infolge Mehrheitsver-
lusts, dem Verlust der nationalen 
Identität durch die europäische 
Integration, einer Werteverschie-
bung, von zunehmender Gewalt 
und Kriminalität, von zusätzlichen 
gesellschaftlichen Konflikten, finan-
ziellen Belastungen des Staates und 

dem Verlust von Arbeitsplätzen und 
Wohnungen für die deutsche Bevöl-
kerung ersehen.

44 Mittel zur Erreichung dieser Zie-
le werden in den Belegstellen nur 
vereinzelt genannt oder ergeben sich 
hieraus oft nur indirekt. So werden 
der Protest der Wähler in Wahlen, 
die Integration der legal in Deutsch-
land lebenden Ausländer, insbeson-
dere der Gastarbeiter, bei im Übrigen 
konsequenter Abschiebung, keine 
Erleichterungen bei der Einbürge-
rung, keine doppelte Staatsbürger-
schaft, keine Einbürgerung ohne 
„vollständige Integration in Staat, 
Sprache und Kultur“, kein Wahl-
recht für Ausländer und eine stärke-
re Vertretung deutscher Interessen 
gegenüber Repräsentanten auslän-
discher Staaten angeführt. Das Par-
teiprogramm nennt zusätzlich die 
Förderung der Rückkehr von Gast-
arbeitern durch Rückkehrhilfen, die 
verstärkte Grenzsicherung, die Bei-
behaltung des Anwerbestopps, die 
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Begrenzung des Familiennachzuges, 
örtliche Zuzugssperren zur Vermei-
dung von Ghettobildungen und die 
Ausweisung straffälliger Ausländer, 
den Verlust des Aufenthaltsrechts 
bei Inanspruchnahme von Sozial-
hilfe für mehr als ein Jahr sowie 
im Asylrecht eine Reform des Asyl-
rechts mit dem Ziel, das Bleiberecht 
auf wirklich politisch Verfolgte zu 
beschränken. Im Einzelnen wird u. 
a. die Abschaffung des subjektiv-öf-
fentlich rechtlichen Asylanspruchs, 
die ausschließliche Gewährung von 
Sachleistungen für Asylbewerber, die 
Beschränkung des Asylverfahrens 
auf eine Rechtsmittelinstanz sowie 
die ständige Überprüfung des Weg-
falls des Asylgrundes gefordert und 
Altfallregelungen abgelehnt. In den 
belegten Verlautbarungen werden 
überwiegend als solche wahrgenom-
mene Missstände beschrieben oder 
angeprangert und nicht nachgewie-
sene Behauptungen zur Kausalität 
von Überfremdung/Multikulturali-
tät und ihren Begleiterscheinungen 
aufgestellt. Daraus sind weder sach-
politische Konzepte ersichtlich noch 
wird die tatsächliche Erreichbarkeit 
der Ziele thematisiert.

45 So angreifbar sie in der Sache 
auch erscheinen mögen, weil sie auf 
entsprechende Ressentiments in der 
Bevölkerung zielen, verstoßen weder 
diese programmatischen Ziele noch 
die vorgesehenen Mittel gegen die 
Prinzipien der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung (ebenso 
bei summarischer Prüfung im Ver-
fahren des vorläufigen Rechtsschut-
zes VGH BW, Beschluss vom 11. 
März 1994 - 10 S 2386/93 -).

46 Da für eine Begrenzung der Zu-
wanderung, die in unterschiedlicher 
Ausprägung von Parteien und Grup-
pen aus dem gesamten politischen 
Spektrum gefordert wird, sowie für 
die öffentlich heftig umstrittenen 
Voraussetzungen der Einbürgerung 
vielfältige politische, wirtschaftliche 
und soziale Gründe angeführt wer-
den können, ist allein damit kein 
Nachweis erbracht, dass die Ver-
fechter solcher Ansichten eine völ-
kische Sicht vertreten. Allerdings 
würde die Ablehnung weiterer Zu-
wanderung dann eine verfassungs-
feindliche Haltung offenbaren, wenn 
dem Ausländer auch die Menschen-
rechte abgesprochen und wohl er-
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worbene Rechte rechtsstaatswidrig 
aberkannt werden sollen bzw. ihm 
mit rechtsstaatswidrigen Mitteln be-
gegnet, er also ausgegrenzt oder gar 
vertrieben werden soll. Für derartige 
Vorstellungen und Zielsetzungen ha-
ben die dem Senat vorliegenden Be-
lege in der Beweisaufnahme jedoch 
keine Anhaltspunkte ergeben.

47 Da nach den zu Art. 5 Abs. 1 Satz 
1 GG dargelegten Grundsätzen auch 
nicht zu beanstanden ist, dass poli-
tische Vorstellungen und Positionen 
im öffentlichen Meinungskampf in 
populistischer oder dramatisieren-
der, drastischer, plakativ-verein-
fachender oder polemischer Weise 
vorgetragen werden, ist es der REP in 
den die Öffentlichkeit besonders be-
rührenden Fragen einer erheblichen 
Einwanderung in Deutschland und 
der dadurch bedingten Phänomene 
nicht verwehrt, zum Beispiel einen 
„Verlust der nationalen Identität“ 
durch „Überfremdung“ und die Aus-
höhlung des „Abstammungsprin-
zips“ zu beklagen, die Art und Wei-
se der Bewältigung der deutschen 
Vergangenheit nach dem zweiten 
Weltkrieg zu problematisieren so-

wie die Frage nach der Ausländern 
geschuldeten Solidarität anzuspre-
chen. Aus den dem Senat vorlie-
genden Belegen und dem Ergebnis 
der Beweisaufnahme ergeben sich 
keine hinreichenden Anhaltspunkte 
dafür, aus übertriebenen oder unzu-
treffenden Zustandsbeschreibungen 
und der Anprangerung missliebiger 
Entwicklungen mit letzter Sicher-
heit darauf zu schließen, dass die 
REP dafür eintritt, die ausländische 
Bevölkerung mit rechtsstaats- und 
grundrechtswidrigen Maßnahmen 
zu überziehen. [...]


